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Vorwort
Der Gesetzgeber hat entsprechend dem Koalitionsvertrag ein Fachkräfteeinwanderungsge-
setz und ein Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung (Spurwechsel) verab-
schiedet. Er reagiert damit in erster Linie auf Bedürfnisse der Wirtschaft und setzt die seit
einigen Jahren eingeleitete Öffnung des Arbeitsmarktes für Drittstaatsangehörige fort. Bis-
lang war diese jedoch nahezu ausschließlich auf qualifizierte, akademische und hoch qua-
lifizierte Fachkräfte konzentriert. Nunmehr gibt der Gesetzgeber auch der Einwanderung
beruflich qualifizierter Fachkräfte ein besonderes Gewicht und lockert damit die seit dem
Anwerbestopp von 1973 starre Abwehrpolitik auf. In diesem Zusammenhang werden
auch die Vorschriften zur Ausbildung und zum Studium neu strukturiert und dabei anders
als bislang der Ausbildung ein mit dem Studium gleichwertiges Gewicht eingeräumt. Da-
rüber hinaus setzt der Gesetzgeber die bereits eingeleitete Entwicklung des Spurwechsels
vom gestatteten oder geduldeten zum rechtmäßigen Aufenthalt fort und erweitert diesen
um die Beschäftigungsduldung. Freilich ist dieser letzte Regelungskomplex weiterhin poli-
tisch hoch umstritten, was sich allein schon an der Vermeidung des Begriffs „Spurwech-
sel“ im Gesetzestext wie auch im politischen Diskurs offenbart.
In der Gesellschaft ist ein grundlegender Wandel in der Auffassung über Arbeitsmigration
festzustellen. Verhinderte bis 2005 die Integration langjährig hier lebender Drittstaatsan-
gehöriger das bis dahin politisch vorgegebene Ziel, Deutschland sei kein Einwanderungs-
land, ist seitdem eine Richtungsänderung in der Migrationspolitik eingetreten. Denn in-
zwischen ist bewusst geworden, dass die Integration der Einwanderer seit Beginn der Ar-
beitsmigration in den 1950er Jahren in gravierender Weise vernachlässigt worden war.
Selbst jenen, die seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, wurde bei Schwierigkeiten mit der
Eingliederung nicht geholfen, sondern ihrem verständlichen Wunsch wurde wie ein Man-
tra das politische Ziel, Deutschland sei kein Einwanderungsland, entgegengehalten. Auf-
grund dieser Faktoren ist bislang die erwünschte Integration der „neu“ einreisenden wie
auch der lang hier lebenden nichtdeutschen Personen misslungen.
Es fragt sich aber, ob der Gesetzgeber mit beiden Gesetzen nicht zu kurz gesprungen ist.
Jedenfalls ist es nur ein halbherziger politischer Schritt. Andererseits kann dieser aber auch
als politisches Signal gewertet werden, die bisherige, seit 1973 verfolgte Abwehrpolitik
aufzugeben.
Dieses Handbuch hat sich zum Ziel gesetzt, alle wichtigen Auswirkungen der Neuregelun-
gen auf die juristische Praxis darzustellen. Die Unterschiede zum bisherigen Recht werden
herausgearbeitet, die Schwachstellen benannt und die zukünftigen juristischen Problemfel-
der aufgezeigt.
Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung tritt am 1.1.2020 in Kraft
(Art. 3, BGBl. 2019 I S. 1021), das Fachkräfteeinwanderungsgesetz am 1.3.2020 (Art. 54
Abs. 1, BGBl. 2019 I S. 1307).

Frankfurt am Main, im August 2019 Reinhard Marx
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